
 
INFORMATION! 

 
 

Schiedsgericht Löwenspiele 
zur 

Protestbearbeitung 
 
 
Einsprüche (Proteste zum Wettkampf) bzw. solche zu erfolgten 

Disqualifikationen sind innerhalb 30 Minuten nach dem Ergebnis bzw. 

der Bekanntgabe schriftlich beim Schiedsgericht einzureichen. 

 

• Bei Einsprüchen/Protesten ist eine Kaution in Höhe von 50,00 € 

beim Schiedsgericht zu hinterlegen, die nur bei berechtigten 

Einsprüchen/Protesten zurückgezahlt wird. 

 

• Eine durch das Schiedsgericht getroffene Entscheidung ist 

verbindlich! 

 


